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§ 25 BRGO 1974 Einberufung

BRGO 1974 - Betriebsrats-Geschaftsordnung 1974

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.06.2021

1. (1)Die Betriebsrateversammlung ist, sofern Abs. 2 nicht anderes bestimmt, vom Zentralbetriebsrat mindestens
einmal in jedem Kalenderjahr einzuberufen. Den Vorsitz in der Betriebsrateversammlung fuhrt der Vorsitzende
des Zentralbetriebsrates, bei dessen Verhinderung sein Stellvertreter.

2. (2)Soll ein BeschluB Uber die Fortsetzung der Tatigkeitsdauer des Zentralbetriebsrates gemaf3§ 82 Abs. 4 ArbVG
oder Uber die Enthebung des Zentralbetriebsrates gefal3t werden, so kann die Betriebsrateversammlung von
jedem im Unternehmen bestellten Betriebsrat einberufen werden. Den Vorsitz in dieser
Betriebsrateversammlung fuhrt der Vorsitzende (Stellvertreter) des einberufenden Betriebsrates.

3. (3)Die Einberufung der Betriebsrateversammlung (Abs. 1 und 2) ist tunlichst zwei Wochen vor deren Stattfinden
den Vorsitzenden der im Unternehmen bestellten Betriebsrate bekanntzugeben, die die Betriebsratsmitglieder
nachweislich davon in Kenntnis zu setzen haben. Die Einberufung hat den Ort und den Zeitpunkt der
Betriebsrateversammlung sowie die Tagesordnung und, sofern nicht Gber die Enthebung des
Zentralbetriebsrates beschlossen werden soll, den Hinweis zu enthalten, dal3 nach Ablauf einer halben Stunde
nach dem vorgesehenen Beginn die Betriebsrateversammlung ohne Ricksicht auf die Zahl der anwesenden
Betriebsratsmitglieder beschluRfahig ist.

In Kraft seit 01.08.1987 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/arbvg/paragraf/82
file:///

	§ 25 BRGO 1974 Einberufung
	BRGO 1974 - Betriebsrats-Geschäftsordnung 1974


